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 Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 
geändert wird - Begutachtungsverfahren 
 
 
Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 
Stellung: 
 

Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II 245/2011) 

mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II 489/2012), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen 

 

Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 

 

3/SN-472/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 2 - 

Problemdefinition: 

 

Im Sinne des Qualitätskriteriums der Verständlichkeit wird empfohlen, die 

angesprochenen Themenfelder der Entschließung des Nationalrates betreffend 

Novellierung der fremdenrechtlichen Materiengesetze zu beschreiben. Weiteres wird 

empfohlen, die unter „Nullszenario und allfälligen Alternativen“ genannten Regelungen 

(Gleichstellung eheliche und uneheliche Kinder bzw. Fremde, welche nicht im 

ausreichenden Maße am Erwerbsleben teilnehmen können) in die Problemdefinition 

mitaufzunehmen. Abschließend wird empfohlen, das Ausmaß des Problems (Betroffene) 

je Themenfeld darzustellen. 

 

Zielformulierung: 

 

Ad Ziel 1: 

 

Die Zielbeschreibung sowie die Verwendung der Indikatoren sollen dazu dienen, die 

vom haushaltsleitenden Organ angestrebten Wirkungen darzulegen und überprüfbar zu 

machen. Es wird daher empfohlen zu prüfen, ob eine verstärkt auf eine externe Wirkung 

ausgerichtete Formulierung des Ziels möglich ist. Anstelle der formalen Umsetzung der 

Entschließung wird empfohlen, die zentralen Inhalte der Novelle als Ziele zu definieren. 

Im Sinne der Verständlichkeit wird empfohlen, Abkürzungen (StbG) bei der ersten 

Verwendung auszuschreiben. 

 

Ad Ziel 2:  

 

Es wird empfohlen, bei der Formulierung der Ziele nicht bloß auf Anpassungen von 

Themenfeldern abzustellen – daher wäre zu prüfen, ob eine verstärkt auf eine externe 

Wirkung ausgerichtete Formulierung des Ziels möglich ist. Beispielsweise: „Personen, 

welche von österreichischen Behörden fälschlicherweise als Österreicher behandelt 

wurden, (‚Putativösterreichern‘) steht eine zeitgemäße Lösung zur Erlangung der 

Staatsbürgerschaft zur Verfügung“.  

Zur Messung der Zielerreichung wird empfohlen, eine Kennzahl zu definieren. 

 

Maßnahmenformulierung: 

 

Es wird im Sinne der Überprüfbarkeit und Vergleichbarkeit empfohlen zu prüfen, ob 

auch die Definition von Kennzahlen möglich ist, um die plangemäße 

Maßnahmenumsetzung messbar zu machen. 
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Ad Maßnahme 1: 

 

Im Sinne der Verständlichkeit wird empfohlen, Abkürzungen (EGMR) bei der ersten 

Verwendung auszuschreiben. 

 

 

Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 

Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bka.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat). Bei Fragen zur Qualitätssicherung und den 

Empfehlungen stehen die MitarbeiterInnen der Wirkungscontrollingstelle gerne zur 

Verfügung.  

 

Anregungen und sonstige Anmerkungen 

 

Im Falle einer Umformulierung der Ziele wird angeregt, die inhaltliche Konsistenz 

zwischen Zielen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

Unter einem ergeht die Erledigung an das Präsidium des Nationalrates. 

 
 

22. Februar 2013 
Für die Bundesministerin: 

PLEYER 
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